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Tagesordnungspunkt:

Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht der Samtgemeinde Nord-Elm
auf den Wasserverband Weddel-Lehre

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Samtgemeinde Nord-Elm beschließt:

1) Die Samtgemeinde Nord-Elm stellt den Antrag an den Wasserverband Weddel-
Lehre, die Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswasser) gemäß
§ 97 NWG zum 01.01.2011 für sie zu übernehmen.

2) Die Samtgemeinde Nord-Elm stellt den Antrag an den Wasserverband-Weddel-
Lehre auf Erweiterung der Mitgliedschaft bezüglich der Schmutz- und Nieder-
schlagswasserbeseitigung ab dem 01.01.2011.

3) Die Samtgemeinde Nord-Elm stellt den Antrag beim Abwasserverband Nord-Elm,

a) ihre Mitgliedschaft zum 31.12.2010 zu beenden.



b) die beim Abwasserverband Nord-Elm geführten, der Samtgemeinde Nord-Elm
zuzurechnenden Finanzierungsanteile mit Wirkung zum 01.01.2011 auf den
Wasserverband Weddel-Lehre zu übertragen.

4) Das Vermögen der Abwasserbeseitigung entsprechend der als Anlage 1 beige-
fügten vorläufigen Übertragungsbilanz (Stand 27.09.2010) soll auf den Wasser-
verband Weddel-Lehre zum 01.01.2011 übertragen werden. Hierzu ist ein

     Anlagenübertragungsvertrag abzuschließen, der dem Rat gesondert zur
Beschlussfassung vorgelegt wird.

5) Die Refinanzierung der Abwasserbeseitigung wird ab dem 01.01.2011 durch Ent-
gelte des Wasserverbands Weddel-Lehre getrennt nach Schmutz- und

      Niederschlagswasserbeseitigung erfolgen. Zur Vorbereitung ermächtigt die
Samtgemeinde Nord-Elm den Wasserverband Weddel-Lehre entsprechend § 19
der "Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und
Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung in der Samtgemeinde Nord-
Elm", die zur Ermittlung der versiegelten Flächen erforderlichen Maßnahmen
durchzuführen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

Es wird Bezug genommen auf die Drucksache 016/2010 und die daraus folgenden
drei Beschlüsse.

Die Samtgemeinde Nord-Elm hat derzeit den Abwasserverband Nord-Elm (AWV) mit
der Durchführung der Abwasserbeseitigung beauftragt. Der Abwasserverband be-
treibt das Klärwerk in Süpplingenburg, welches in der Vergangenheit im überwiegen-
den Maße von den industriellen Einleitern am Standort Frellstedt genutzt wurde.

Es ist beabsichtigt, die Abwasserbeseitigung neu zu strukturieren, indem die Aufga-
be der Abwasserbeseitigung auf den Wasserverband Weddel-Lehre (WWL) übertra-
gen wird, dessen Mitglied die Samtgemeinde Nord-Elm bereits für den Bereich der
Wasserversorgung ist. Nachdem die eigentlich angestrebte Auflösung des AWV zum
derzeitigen Zeitpunkt aufgrund von Vorbehalten der industriellen Einleiter noch nicht
umgesetzt werden kann, soll die Durchführung der Abwasserreinigung weiterhin
durch den AWV, jedoch zukünftig für den WWL als neuen Aufgabenträger, erfolgen.
Der WWL tritt daher als neues Mitglied dem AWV bei, während die Samtgemeinde
Nord-Elm aus dem AWV ausscheidet. Die ihr zurechenbaren Finanzierungsanteile
an den Verbandsanlagen werden auf den WWL übertragen. Für die Durchführung
der Abwasserbeseitigung in den Ortsteilen Lelm und Langeleben der Stadt Königs-
lutter am Elm ist zukünftig eine vergleichbare Ausgestaltung angestrebt. Neben dem
WWL sind danach nur noch die industriellen Einleiter Mitglieder im AWV. Die zum
01.01.2011 umzusetzende Struktur ist in der als Anlage 2 beigefügten Grafik ersicht-
lich.

Zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht soll das derzeit bei der Samtgemeinde
Nord-Elm befindliche Vermögen der Abwasserbeseitigung, insbesondere auch die
Ortsnetze, auf den WWL übertragen werden. Zur Refinanzierung der Abwasserbe-



seitigungsleistungen wird der WWL privatrechtliche Entgelte auf der Grundlage all-
gemeiner Entsorgungsbedingungen von den Nutzern erheben.

Der WWL beabsichtigt, getrennte Entgelte für Schmutz- und Niederschlagswasser
zu
erheben, um den Anforderungen der Rechtsprechung an eine sachgerechte
Maßstabsbildung nachzukommen. Hierfür ist es erforderlich, die versiegelten Flä-
chen detailliert zu ermitteln. Die Samtgemeinde ermächtigt daher den WWL, bereits
jetzt die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen.

Zur Umsetzung des oben erläuterten Modells werden weitere Beschlüsse des Rates
erforderlich sein. Hierbei handelt es sich insbesondere um den Beschluss eines An-
lagenübertragungsvertrages sowie die Erteilung von Weisungen an die Delegierten
in den Verbandsversammlungen des WWL und des AWV im Hinblick auf die not-
wendigen Satzungsänderungen, die Feststellung des Wirtschaftsplanes und die Ver-
anlagungsregel 2011.

Diese werden zu gegebener Zeit dem Rat zur Entscheidung vorgelegt.

Ein Entwurf über die zu treffenden Gremienbeschlüsse ist als Anlage 3 beigefügt.

Anlagen:

1. Vorläufige Übertragungsbilanz für die Abwasserbeseitigung der SG Nord-Elm
zum 01.01.2011

2. Vorläufiges Zielmodell des WWL (Verbandsmitgliedschaften)

3. Entwurf über erforderliche Gremienbeschlüsse zur Übertragung der Abwas-
serbeseitigung der SG Nord-Elm und der Stadt Königslutter sowie zur Neu-
ordnung des Abwasserverbandes



Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Anlagen




























